
>> Für welches Gebiet gilt die Förderung?

>> Wo bekomme ich fachliche Beratung?

>> Wie kann ich die Förderung beantragen?
Das Fördergebiet „Alter Ortskern, Gersprenz/ 
Alte Mühle, Neue Mitte“ umfasst die in der 
untenstehenden Karte gekennzeichneten 
Bereiche.

Das Antragsformular sowie alle Informationen 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter

www.muenster hessen.de/ 
lebendige-zentren/downloads/

Oder über folgenden QR-Code 

Im Rahmen der Anreizförderung wird den 
Eigentümerinnen und Eigentümern eine 
Fachberatung angeboten, die Möglichkeiten 
für Fassadengestaltung oder Begrünungs-
maßnahmen zum konkreten Objekt aufzeigt 
und ihre Ideen mit ihnen bespricht. 
Auch zur Antragstellung und zum Verfahren 
wird dabei beraten.

Bitte wenden Sie sich an folgende Stellen:
> Gemeinde Münster (Hessen)

Abteilung Hochbau
Telefon: 06071/ 3002-304
E-Mail: bauberatung@muenster-hessen.de

> Fördergebietsmanagement

Projektstadt – Nassauische Heimstätte
Ansprechpartner: Herr Claus Schlindwein
Telefon: 069/ 678674-1542
E-Mail: claus.schlindwein@nh-projektstadt.de

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterzeichneten 
Förderantrag mit sämtlichen erforderlichen Anlagen an:

> Gemeinde Münster (Hessen)

Abteilung Hochbau
Telefon: 06071/ 3002-304
E-Mail: bauberatung@muenster-hessen.de
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Ortskerne sind die „Identifi kationskerne“ eines 
Ortes

>> Anreizförderung für die 
    Fassadensanierung und Begrünung

Fassaden sind die Wände der Straßen und Plätze

>  Was wird gefördert?

> Welche Kosten sind förderfähig?

> Wie hoch ist die Förderung?

Gartenlust und Naturschutz mitten im Ort

Der Ortskern ist der Bereich eines Ortes, der für die Identi-
fi kation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Hei-
matort die größte Bedeutung hat. Der Ortskern ist nicht 
irgendein Wohn- oder Gewerbegebiet, sondern steht stell-
vertretend für die gesamte Gemeinde. Ein Ortskern, der von 
vielen Bürgern als attraktiv oder schön empfunden wird, 
steigert daher das Ansehen des gesamten Ortes.

Die Straßen und Plätze des Ortskerns sind öff entliche 
Räume und nicht nur städtische Flächen. Bei der Gestaltung 
dieser Räume spielen die Fassaden der raumbegrenzenden 
Gebäude eine wichtige Rolle. Die Wahrnehmung im 
räumlichen Gefüge des Ortskerns funktioniert wie in einem 
Innenraum.
Der schönste Boden nützt wenig, wenn nicht auch die 
Wände attraktiv gestaltet sind.
Die Fassaden der Gebäude innerhalb des Fördergebietes 
bestimmen das Ortsbild somit wesentlich mit. Die Fassaden 
sind die Wände der Straßen und Plätze. Fassadengestaltung 
ist Ortsbildgestaltung.

Natur und Garten, Blüten und Duft, das Spiel von Sonne und 
Schatten, der Lauf der Jahreszeiten, all das kann sich direkt 
vor und an Ihrem Haus abspielen und Ihren Wohn- und 
Arbeitsalltag bereichern.
Und das tut nicht nur Ihnen gut. Ein naturnah gestalteter 
Garten schützt und fördert ebenso die Artenvielfalt von Tie-
ren und Pfl anzen im Ort und hilft, das Microklima unmittelbar 
am Haus zu verbessern, was in Zeiten des Klimawandels 
immer wichtiger wird.

Deshalb plant die Gemeinde Münster im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ durch 
unterschiedliche Maßnahmen die qualitätvolle Weiter-
entwicklung sowie die Aufwertung und Verbesserung 
des Ortsbildes innerhalb des erweiterten Ortskerns.
Die Gemeinde möchte Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Gebäuden innerhalb des Fördergebietes bei der 
Aufwertung ihrer Fassaden fi nanziell unterstützen und 
hat daher ein Anreizprogramm und eine entsprechende 
Förderrichtlinie beschlossen.

Maßnahmengruppe Sanierung und  Neugestaltung von 
Fassaden:
» Energetische Sanierung
» Erneuerung oder Instandsetzung von verputzten   
 Fassaden 
» Freilegung und Erneuerung von Fachwerk-, Natur  
 stein- und Backsteinfassaden
» Rückbau störender Fassadenverkleidung
» Wiederherstellung ursprünglicher Fassadengliederungen
» Erneuerung oder Instandsetzung von Türen, Fenstern,  
 Fensterläden und Toren inkl. Zugangstreppen
» Herrichten von Gebäudesockeln
» Verbesserung der Barrierefreiheit
» Beseitigung ortsbildstörender oder wirtschaftlich   
 nicht mehr sanierungsfähiger Gebäudeteile als   
 untergeordnete Teilmaßnahme einer Sanierung und   
 Neugestaltung von Fassaden oder Freifl ächengestaltung
» Rückbau von Werbeanlagen
» Errichtung von Werbeanlagen unter Berücksichtigung des  
 historischen Kontextes des Gebäudes
» Beratungs-, Architekten- und Ingenieurleistungen

Maßnahmengruppe Entsiegelung und Begrünung:
» Dachbegrünungen
» Fassadenbegrünungen
» Rückbau von Schottergärten
» Begrünte, gärtnerisch gestaltete Höfe und Vorgärten die  
 neu angelegt oder maßgeblich verbessert werden   
 (dazu können auch Aufenthaltsbereiche in den Höfen  
 zählen)
» Anlage von naturnahen Pfl anzungen die die Artenvielfalt  
 fördern
» Entsiegelung von befestigten Flächen z.B. durch neue  
 versickerungsfähige Belagsmaterialien
» Umbau bestehender KFZ-Stellplätze mit Begrünung und  
 versickerungsfähigen Belegen
» Beratungs-, Architekten- und Ingenieurleistungen

» Planungskosten
» Materialkosten
» Baukosten

» Der Zuschuss beträgt bis zu 40% der als förderfähig   
 anerkannten Kosten
» Insgesamt kann der Zuschuss pro Objekt maximal   
 15.000€ inkl. MwSt. jeweils für beide Maßnahmengruppen  
 betragen


